
Update: Schreiben des BAG betreffend zu Unrecht in Rechnung gestellte 
Leistungen im Zusammenhang mit Corona 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

Wir haben euch am 07. März 2023 darüber informiert, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
zurzeit eingeschriebene Briefe im Zusammenhang mit der Corona-Leistungsverrechnung versendet. 
  
  
Information Fristerstreckung und weiteres Vorgehen: 
  
•      Insgesamt sind schweizweit 257 Ärztinnen/Ärzte betroffen. 
•      Die von der FMH verlangte Fristerstreckung bis Ende April 2023 wurde bestätigt. 
•      Die betroffenen Ärztinnen und Ärzte, welche bei über 60% der Fälle die Tarifposition 01.01.1050 

angewendet haben, müssen nach Ansicht des BAG diese Rechnungen plausibilisieren können. 
•      Sofern die Ärztinnen und Ärzte die Anforderungen des ausführliche Arzt-Patienten-Gesprächs 

erfüllt haben, können sie dies mittels E-Mail an folgende Adresse 
bestätigen: rueckforderungen@bag.admin.ch 

  
• Das Vorgehen gilt nur für betroffene Ärzte/Ärztinnen, welche ein Schreiben erhalten 

haben. 
  
  
Wie sieht die Überprüfung des BAG konkret aus, wenn Sie auf obenstehende E-Mail reagieren? 
  
•      Die betroffenen Ärztinnen und Ärzte erhalten ein Zeitfenster vom BAG, um die Anwendung der 

Tarifziffer 01.01.1050 zu überprüfen bzw. plausibilisieren. 
•      Vom BAG folgt eine Stichprobe von 30 Rechnungen mit der Aufforderung, im gesetzten 

Zeitfenster die angeforderten Unterlagen zu der Stichprobe elektronisch zu übermitteln (via E-
Mail oder FileTransfer). 

•      Die eingereichten Unterlagen werden dann überprüft. 
•      Es wird lediglich überprüft, ob der Arzt- Patienten Kontakt mit einem Gespräch stattgefunden hat, 

nicht aber ob es sich um einen Risikopatienten respektive chronisch kranken oder polymorbiden 
Patienten gehandelt hat. Allenfalls kann das BAG in unklaren Fällen auch einen Auszug aus der 
Agenda der Ärztin oder des Arztes verlangen. 

•      Bei korrekter Anwendung der Tarifposition entfällt die Rückforderung des BAG. 
  
Weitere Informationen 
  
Falls Sie betroffen sind und weitere Fragen haben, können Sie sich schriftlich an die FMH 
( info@fmh.ch ) oder die Ärztegesellschaft ( sekretariat@aerzte-lu.ch )wenden.  
  
Die Ausführliche Stellungnahme der FMH finden Sie im Anhang. 
  
Herzlichen Dank für Eure Kenntnisnahme! 
Mit kollegialen Grüssen für den Vorstand 
Brigitte Bleiber                 Andreas Hirth                   Ueli Zihlmann 
Co-Präsidentin                 Co-Präsident                     Geschäftsführer 
  
  
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern 
Schwanenplatz 7 
6004 Luzern 
Tel. 041 410 88 85 
sekretariat@aerzte-lu.ch 
www.aerzte-zs.ch 


